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HZV-Quartalsrundschreiben 2/2026 
Aktuelle Informationen zu den HZV-Verträgen in Bayern 
Sehr geehrte Hausärztin, sehr geehrter Hausarzt, 
nachfolgend finden Sie aktuelle Informationen rund um die HZV-Verträge in Bayern. 
Bitte geben Sie diese Information auch an Ihr Praxisteam weiter, vielen Dank! 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
1. Aktuelles 

Herzliche Einladung zum Bayerischen Hausärztetag 2026 

Am 17.–18.04.2026 findet der Bayerische Hausärztetag in Regensburg statt. Freuen Sie 
sich auf aktuelle berufspolitische Themen, fachliche Fortbildungen sowie die Möglichkeit zum 
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. 

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme ein! 

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie auf unserer 

Homepage. 

Fortbildungen zur HZV 

Die HZV und ihre Abrechnung verstehen - dazu bietet der Bayertische Hausärztinnen- und 
Hausärztetag Gelegenheit mit dem Seminar "Das 1x1 der HZV-Abrechnung" mit letzten 
Plätzen (zur Buchung anklicken) 

• am Freitag, 17.April, 13:30 - 16:00 Uhr sowie 
• am Samstag, 18. April, 10:45 - 12:45 Uhr. 

Auch in unserem regulären Fortbildungsprogramm finden Sie fortlaufend HZV-Schulungen - 
meist online. 

Neu: Termin für Praxisberatung online buchen 

Bei Fragen rund um die HZV können Sie ab sofort auch online einen Beratungstermin mit 
unserer Praxisberatung vereinbaren. Wählen Sie hierzu einen passenden Zeitraum auf 
unserer Homepage aus. Termine sind auch am Nachmittag buchbar.  

 

https://www.hausaerzte-bayern.de/images/bhaet/2026/2026-03-11BHA%CC%88T_programm_2026_quer.pdf
https://www.hausaerzte-bayern.de/bhaet-home
https://www.hausaerzte-bayern.de/fortbildungen/programm/hzv#tab-4874-1x1-der-hzv-abrechnung-1
https://www.hausaerzte-bayern.de/fortbildungen/programm/hzv#tab-4879-1x1-der-hzv-abrechnung-2
https://www.hausaerzte-bayern.de/fortbildung/hausaerztinnen-hausaerzte/hzv-schulungen
https://outlook.office.com/book/HZVPraxisberatung@bhaev.de/?ismsaljsauthenabled=true
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2. Versicherteneinschreibung 

Fristen für die Versichertenein- und umschreibung 
HZV-Belege AOK – bis Dienstag, 14.04.2026 für Q3/2026 
Senden Sie Ihre AOK-Versicherteneinschreibebelege für die Neueinschreibung von 
Versicherten mit dem HZV-Beleg 99773 zum Stichtag (14.04.2026) an die folgende Adresse 
in Amberg:  
AOK Bayern – Die Gesundheitskasse Service-Center für Datentransformation HZV 
Postfach 2013 92218 Amberg  
HZV-Belege für die Versichertenumschreibung / Arztwechsel (HZV-Beleg +9393+) senden 
Sie zum Stichtag (01.05.2026) an: 
HÄVG Rechenzentrum GmbH Edmund Rumpler-Str. 2 51149 Köln 

HZV- Belege Einschreibefristen BKK, BAHN BKK, Ersatzkassen, TK, 
LKK, Bosch BKK und IKK classic – bis Freitag, 01.05.2026 für Q3/2026 
Senden Sie Ihre HZV-Belege +9393+ für die Ein- und Umschreibung von Versicherten zum 
Stichtag (01.05.2026) an die folgende Adresse: 
HÄVG Rechenzentrum GmbH Edmund Rumpler-Str. 2 51149 Köln 
Bitte beachten Sie unbedingt die Postlaufzeit! 
Weitere Informationen zum Patienteneinschreibung finden Sie unter: 
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv/einschreibung-patienten/einschreibefristen  

 
3. Auszahlungstermine 

Schlusszahlungen für Q4/2025 
HZV-Verträge Schlusszahlung 

AOK Bayern 05.03.2026 

BKK 23.03.2026 
EK 05.03.2026 

TK 24.03.2026 

SVLFG (LKK) 23.02.2026 
IKK classic 13.02.2026 
Bahn BKK 10.03.2026 

 

 

 

4. HZV-Abrechnung 

Einreichfrist Ihrer HZV-Abrechnung für Q1/2026 
 

 
 

 

 

 

 
 

5. Aus den HZV-Verträgen 

Einreichfrist Quartalsabrechnung 1/2026: 
Freitag, 10.04.2026 

 Eine Verlängerung dieser Frist ist auch auf Antrag nicht möglich.  

https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv/einschreibung-patienten/einschreibefristen
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AOK – Bayern 
Seit dem 01.01.2026 gelten neue Zuschläge zur Förderung qualifizierten nichtärztlichen 
Praxispersonals und telemedizinischer Ausstattung in der hausärztlichen Versorgung. Für die 
Beschäftigung von Mitarbeitenden mit PCM-Studium oder vergleichbarer Qualifikation wird 
ein Zuschlag von 6 € pro Quartal gezahlt, für delegierte Hausbesuche 15 € pro Leistung. 
Zusätzlich sind Zuschläge für telemedizinische Ausstattung (2 € pro Quartal / 10 € je 
Besuch) möglich. Zudem wird die Motivation zur Teilnahme an den AOK-Online-Coaches 
für Bluthochdruck und Diabetes mit 5 € pro Einzelleistung vergütet. Ausführlichere 
Informationen entnehmen Sie bitte direkt aus dem Informationsschreiben zur PCM-Förderung. 

Techniker Krankenkasse 

Zu Q2/2026 gibt es zudem eine Anpassung bei der Techniker Krankenkasse: Die P2-
Grundpauschale wird um 3 € auf 46 € erhöht. Gleichzeitig sind die ePA-Positionen 1640 
und 1641 künftig in der Pauschale enthalten und werden daher nicht mehr separat vergütet. 

Allgemeine Änderungen Impfvereinbarung 
 
• Alle HZV-Verträge 

Die 89129A (erste Dosis) sowie die 89129B (letzte Dosis) eines Impfzyklus der Herpes 
zoster Impfung können zu Q2/26 auch ab dem Alter ≥ 18 Jahre abgerechnet werden. 
 

• Techniker Krankenkasse 
Ab dem 01.04.2026 können die Mpox-Impfungen mit den Ziffern 89135A und 89135B bei 
der Techniker Krankenkasse über die HZV abgerechnet werden. 
 

• Bahn-BKK 
Zu Q2/26 werden sowohl die Ziffern für die Meningokokken B Impfung bei Kindern mit 
der 89116A (erste Dosis) und 89116B (letzte Dosis) als auch die Ziffern für die 
Respiratorische Synztial-Viren mit der 89137 (Standardimpfung ab dem Alter von 75 
Jahren) und die 89138 (Indikationsimpfung ab dem Alter von 60 Jahren) in die HZV 
aufgenommen. 
 
 
6. Meldung von Praxisänderungen 

 
Änderungen zu Quartal 3/2026 bitte bis spätestens 
20.04.2026 melden 
Damit wir Ihre HZV-Teilnahmedaten korrekt verwalten und auf dem neuesten Stand halten 
können, sind wir auf die Aktualität Ihrer Teilnahmedaten angewiesen - denn nur mit einer 
aktuellen Datengrundlage können Ihre HZV-Quartalsabrechnungen korrekt erstellt sowie eine 
reibungslose HZV-Vertragsteilnahme gewährleistet werden. 
 
Für die Mitteilung von Änderungen gilt die folgende Frist: Spätestens bis zum 20. Tag des 
ersten Monats im Quartal vor der Änderung. 

 

https://www.hausaerzte-bayern.de/images/hzv/vertragsunterlagen/aok/2026-02-05_HZV-Vertrag_AOK_Bayern_Infobrief_final.pdf
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Bitte beachten Sie, dass kein automatisierter Datenaustausch zwischen der Kassenärztlichen 
Vereinigung Bayern und der HÄVG Rechenzentrum GmbH besteht. Bitte kontaktieren Sie uns 
bei Änderungen direkt.  
Nutzen Sie unsere HZV-Praxisberatung, wenn Sie planen Ihre Praxis in den nächsten 
Quartalen abzugeben – weitere Informationen finden sie auf unserer Internetseite 
www.hausaerzte-bayern.de in der Rubrik HZV -> HZV in der Praxis oder kommen Sie mit Ihrer 
konkreten Frage direkt aus uns zu unter praxisberatung@bhaev.de.  
 

http://www.hausaerzte-bayern.de/
mailto:praxisberatung@bhaev.de
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